
 

             

 

 

         Mettingen, 9. April 2021 

Liebe Eltern, 

mit dieser Mail möchten wir Sie über den Unterrichtsbetrieb in der Woche vom 12.04. bis 16.04.2021 
informieren. Hierzu leiten wir Ihnen in Auszügen die Schulmail vom gestrigen Abend weiter. 
 
Distanzunterricht in der Woche nach den Osterferien  
Insbesondere vor dem Hintergrund der nach dem Osterfest weiterhin unsicheren Infektionslage hat 
die Landesregierung entschieden, dass der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler der 
Primarstufe sowie der weiterführenden Schulen ab Montag, den 12. April 2021, eine Woche lang 
ausschließlich als Distanzunterricht stattfinden wird.  
 
Präsenzunterricht für alle Abschlussklassen (Jahrgang 10 der Realschule, Jahrgangsstufen Q1 und 
Q2 des Gymnasiums) 
Alle Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen nehmen weiterhin am Präsenzunterricht teil, um 
sich auf ihre Prüfungen vorbereiten können.  

Testen  
Ab der kommenden Woche wird es eine grundsätzliche Testpflicht mit wöchentlich zweimaligen 
Tests für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und weiteres Personal an den Schulen geben.  
Der Besuch der Schule wird damit an die Voraussetzung geknüpft, an wöchentlich zwei 
Coronaselbsttests teilgenommen zu haben und ein negatives Testergebnis vorweisen zu können. Die 
Pflicht zur Durchführung der Selbsttests wird für die Schülerinnen und Schüler in der Schule erfüllt. 
Alternativ ist möglich, die negative Testung durch eine Teststelle nachzuweisen (Bürgertest), die 
höchstens 48 Stunden zurückliegt. Schülerinnen und Schüler, die der Testpflicht nicht nachkommen, 
können nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.  
Die 10. Klassen der Realschule testen sich am Montag und am Donnerstag in der ersten Stunde, die 
Schülerinnen und Schüler der Q1 und Q2 testen sich zu Beginn ihres Unterrichts am Montag und 
Mittwoch.  
 
Pädagogische Betreuung  
Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6 wird ab dem 12. April 2021 eine pädagogische 
Betreuung ermöglicht.  
Alle Schulen der Primarstufe sowie der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen bieten daher ab 
dem 12. April 2021 auf Antrag der Eltern ein Betreuungsangebot für diejenigen Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 1 bis 6 an, die zuhause nicht angemessen betreut werden können. Bei dem 
Verdacht einer Kindeswohlgefährdung kann hier auch das Jugendamt initiativ werden.  
Bitte geben Sie die Anmeldung bis spätestens Montag im Sekretariat ab. Das Formular finden Sie 
unter 
https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/anlage_zur_anmeldung_betr
euung_ab_dem_12042021.pdf 
 

https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/anlage_zur_anmeldung_betreuung_ab_dem_12042021.pdf
https://www.schulministerium.nrw/system/files/media/document/file/anlage_zur_anmeldung_betreuung_ab_dem_12042021.pdf


Abiturprüfungen in allgemeinbildenden Schulen  
 
Die Abiturprüfungen beginnen wie vorgesehen am 23. April. Nach dem Erlass vom 7. Dezember 2020 
soll sich der Unterricht für Abiturientinnen und Abiturienten in den neun Unterrichtstagen zwischen 
dem Ende der Osterferien und dem Beginn der Prüfungen auf die Abiturprüfungsfächer 
konzentrieren.  
Hierzu informieren wir die Q2 in einem gesonderten Schreiben. 

Die Landesregierung hat angekündigt, über den weiteren Schulbetrieb ab dem 19. April 2021 
schnellstmöglich zu informieren. 
 
 

Herzliche Grüße 

Eva Oltmann und Anja Telljohann 

 


